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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie viele Personen erhielten Ende 2021 und 2022 in Sachsen eine
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit? (Bitte aufgeschlüsselt nach
Jahren und Geschlecht.)

Erfragt werden statistische Daten zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Gemäß Artikel 50 der Verfassung des Freistaates Sachsen (SächsVerf) ist die
Staatsregierung zwar verpflichtet, über ihre Tätigkeit den Landtag insoweit zu
informieren, als dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Dieser
Informationspflicht entspricht das Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten
gegenüber der Staatsregierung nach Artikel 51 SächsVerf.

Die Staatsregierung ist dem Landtag und den Abgeordneten jedoch nur für ihre
Amtsführung im Sinne einer Rechenschafts- und Einstandspflicht für eigenes
Handeln verantwortlich. Sie ist daher nur in solchen Angelegenheiten zur
Auskunft verpflichtet, die in ihre Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen
eingehen, die Vorgänge oder Umstände außerhalb ihres
Verantwortungsbereichs betreffen (vgl. SachsAnhVerfG, Urteil vom 17. Januar
2000, NVwZ 2000, 671).

Letzteres ist vorliegend der Fall. Die gesetzliche Rentenversicherung wird von
der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See und den Regionalträgern der Deutschen
Rentenversicherung im Rahmen der Selbstverwaltung durchgeführt. Es handelt
sich also um keine Aufgabe der Staatsregierung. Diese verfügt deshalb über
keine eigenen Statistiken im Sinne der Fragestellung.
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Der Staatsregierung sind jedoch die nachfolgenden Daten bekannt :

Erwerbsm inderungsrenten in Sachsen im  Jahr  2021:

Jahr männlich weiblich
2021 43.683 49.431

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund
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Frage 2:  Wie viele Anträge auf Anerkennung einer Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit wurden 2021, 2022 und bislang im Jahr 2023 eingereicht und über
wie viele Anträge wurde in 2021 und 2022 entschieden? (Bitte aufgeschlüsselt nach
Jahren.)

Frage 3:  Wie viele Anträge wurden anerkannt und wie viele Anträge wurden
abgelehnt? (Bitte aufgeschlüsselt nach Jahren.)

Frage 4: Was waren die wesentlichen Gründe der Ablehnungen?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2 bis 4:

Von einer Beantwortung wird abgesehen.

Erfragt werden statistische Daten zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Gernäß Artikel 50 der Verfassung des Freistaates Sachsen (SächsVerf) ist die
Staatsregierung zwar verpflichtet, über ihre Tätigkeit den Landtag insoweit zu informieren,
als dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Dieser lnformationspflicht entspricht
das Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten gegenüber der Staatsregierung nach
Artikel 51 SächsVerf.

Die Staatsregierung ist dem Landtag und den Abgeordneten jedoch nur für ihre
Amtsführung im Sinne einer Rechenschafts- und Einstandspflicht für eigenes Handeln
verantwortlich. Sie ist daher nur in solchen Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die
in ihre Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die Vorgänge oder
Umstände außerhalb ihres Verantwortungsbereichs betreffen (vgl. SachsAnhVerfG, Urteil
vom 17. Januar 2000, NVwZ 2000, 671).

Letzteres ist vorliegend der Fall. Die gesetzliche Rentenversicherung wird von der
Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See und den Regionalträgern der Deutschen Rentenversicherung im Rahmen der
Selbstverwaltung durchgeführt. Es handelt sich also um keine Aufgabe der
Staatsregierung. Diese verfügt deshalb über keine eigenen Statistiken im Sinne der
Fragestellung.

Mit freundlichen Grüßen
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